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Sachverhalt und AntrAge 

I. 	Die BeschwerdefQhrerin ist Inhaberin des europãischen 

Patents Nr. 0 209 167, erteilt mit Wirkung vom 

15. Februar 1989 auf die am 29. Mai 1986 mit CH-Priorität 

vom 19. Juni 1985 eingereichte Patentanrneldung 

Nr. 86 200 933.9. 

II. 	Gegen das Patent wurde wegen fehiender Neuheit und 

erfinderischer Tätigkeit, gestUtzt auf die Dokurnente 

US-A-3 690 362, 

GB-A-924 180 und 

ICI Industrial Fibres Manual, TC 1/2, Edition 3, 

August 1978, Seiten 1 - 10, 

von folgenden Parteien Einspruch erhoben: 

Einsprechende I (Beschwerdegegnerin I): Enka AG (jetzt 

infolge Namensnderung Akzo Faser AG) am 31. Oktober 1989 

mit Schriftsatz vom 26. Oktober 1989; 

Einsprechende II (Beschwerdegegnerin II): Uniroyal 

Englebert Textilcord S.A. mit Telefax vorn 

November 1989; und 

Einsprechende III (Beschwerdegegnerin III): Hoechst AG am 

November'1989 mit Schriftsatz voin 9. November 1989. 

III. Mit ihrer vom 29. Januar 1991 datierten Entscheidung 

widerrief die Einspruchsabteilung das Patent wegen 

fehlender erfinderischer Tatigkeit der Gegenstnde 

folgender (gegenUber der erteilten Fassung 

eingeschrankter) AnsprUche: 
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Unabhãngiger Anspruch 1: 

"Verfahren zur Herstellung eines dimensionsstabilen 

Polyesterreifenkordes, bestehend aus wenigstens 95 Gew.-% 

Polyethyleriterephthalat mit einer Grenzviskositát von 

mehr als 0,70 dug, mit einem Titer von wenigstens 

dtex 1100 x 2, durch eine zweistufige Wãrrnebehandlung des 

Polyesterkordes mittels HeiEverstrecken und Heiff,-

entspannen, wobei das Verstrecken bei einer hOheren 

Temperatur als das Entspannen erfolgt, dadurch 

gekennzeichnet, dal!, der Polyesterreifenkord in einem 

ersten Verfahrensschritt um 7 % verstreckt und in einem 

zweiten Verfahrensschritt bei 205 bis 250 °C einstufig 

whrend 50 s urn 7 % entspannt wird.' 

Unabhangiger Anspruch 2: 

"Polyesterreifenkord, dadurch ge 

imprgnierte Polyesterreifenkord 

eines Reifendrucks von 2 bar und 

Verdehnung von weniger als 1,5 % 

Thermoschrurnpf, gemessen bei 160 

als 1,8 % aufweist." 

ennzeichnet, daiS der 

unter den Bedingungen 

100 CC eine bleibende 

erleidet und einen 

°C in Luft, von weniger 

Die restlichen AnsprUche 3 bis 6 waren von Anspruch 2 

abhãngig; der erteilte Anspruch 7 war gestrichen worden. 

In ihrer Entscheidung anerkanntedie Einspruchsabteilung 

die Neuheit der Gegenstànde dieser AnsprUche, verneinte 

aber das Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit für den 

Verfahrensanspruch 1 gegenQber. den Entgegenhaltungen (1) 

und (3), well es im Hinblick auf die angestrebte bessere 

Dimensionsstabilitt des Kordes naheliegend gewesen sei, 

diesen zunächst urn 7 % zu verstrecken und danach bei 

etwas niedrigerer Temperatur urn 7 % zu entspannen. Aus 

(1), insbesondere Tabelle I, seien ãhnliche 

Verstreckungen sowie die Vorteilhaftigkeit gleich grofSer 
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Verstreckung und Entspannung zu entnehrnen gewesen, und 

(3), besonders Figur 5c, habe den geringeren 

Therinoschrurnpf bei hoherer Verstreckung gelehrt. 

Eine erfinderische Ttigkeit wurde für den Produkt-

anspruch 2 ebenfalls nicht anerkannt, weil der 

beanspruchte Reifenkord einzig durch erstrebenswerte 

Eigenschaften ("Desiderata") definiert sei, weiche em 

erfinderische Tàtigkeit nur dann begrQnden kOnnten, wenn 

das Herstellungsverfahren erfinderisch ware, weiche 

Bedingung hier nicht erfUllt sei. 

IV. 	Gegen die genannte Entscheidung hat die Patentinhaberin 

(BeschwerdefUhrerin) am 18. Marz 1991 (Schriftsatz vom 

15. Màrz 1991) unter gleichzeitiger Entrichtung der 

vorgeschriebenen GebQhr sowie Vorlage einer BegrQndung 

und geanderter AnsprQche (Hauptantrag und vier 

Hilfsanträge) Beschwerde eingelegt. 

V.1 	Am 2. März 1994 fand eine mQndliche Verhandlung vor der 

Karnmer statt, in der die BeschwerdefQhrerin einen neuen 

Hauptantrag und einen neuen II. Hilfsantrag einreichte 

und den zuvor geltenden Hilfsantrag III als neuen 

I. Hilfsantrag aufrechthielt. Die zuvor geltenden 

Hauptantrag und Hilfsantrage I, II sowie IV wurden 

fallengelassen. 

V.2 	Der Hauptantrag enthalt vier AnsprUche. 

Gegenuber der unter Punkt III dieser Entscheidung 

wiedergegebenen Version weist Anspruch 1 des Hauptantrags 

folgende Anderungen auf: 

- der Titer des Kordes wurde nach 11 1100 x 2" durch die 

Angabe "mit 470/470 tpm Zwirn" erganzt; 
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- der erste Verfahrensschritt (Verstreckung) wird als 

"bei 240 OCII und 

- der zweite Verfahrensscl-iritt (Entspannen) als bei 

"mindestens 205 °C" (statt bei 205 bis 250 °C) 

stattfindend definiert. 

Anspruch 2 des Hauptantrages ist gegenuber der in 

Punkt III wiedergegebenen Fassung auf einen Polyester- 

reifenkord "hersteilbar nach Anspruch 1" gerichtet, der 

einen "Thermoschrumpf . . . von 0,8 - 1,8 %" (statt 

weniger als 1,8 %") aufweist. 

Die Anspruche 3 und 4 des Hauptantrages entsprechen 

inhaitlich den erteilten AnsprUchen 3 und 4. 

V.3 	Anspruch 1 des I. Hilfsantrags 1st - bis auf die 

zwangs1ufig fehiende Bezugnahme auf die Hersteilbarkeit 

nach einern hier fehienden vorhergehenden Verfahrens-

anspruch - inhaltsgleich mit Anspruch 2 des Hauptantrags. 

V.4 	Der einzige Anspruch des II. Hilfsantrags lautet, wie 

folgt: 

"Irnprgnierter Polyesterreifenkord mit elnem Titer von 

wenigstens dtex 1100 x 2 mit 470/470 tpm Zwirn, 

gekennzeichnet durch: 

- einen Therrnoschrurnpf von 0.8 - 1.8 % 

- eine bleibende Verdehnung < 1.5 % (nach 

vorangegangenem Behandeln des Reifens mit 2 bar; und 

100 °C) 

- Reisskraftverlust < 20 % im ErmUdungstest bei 

10.8 MC, 6 % Dehnung und 6 % Kompression gemessen." 

1562.D 	 . . .1... 
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Die Arguxnente der BeschwerdefUhrerin lassen sich, wie 

folgt, zusammenfassen: 

Eine erfinderische Thtigkeit für die 7 %-Verstreckungs-/ 

7 %-Entspannungs-Variante des Verfahrensanspruchs 1 nach 

Hauptantrag lasse sich aus dem gegenUber den 

"0 %-Varianten" (gleich grofes Verstrecken und 

Entspannen) der Beispiele 1, 5 urid 9 in Tabelle I von (1) 

erheblich geringeren Therrnoschruinpf von nur 0,8 % 

ableiten. Es sei dern Fachrnann kiar, dais das Messen des 

Thermoschrurnpf s in (1) ebenso wie gem&Z dem Streitpatent 

an aus einein Vulkanisat (z. B. Reif en) herauspráparierten 

Korden erfolgen mufte, so dais diese Therrnoschrurnpfwerte 

vergleichbar seien. Dokurnent (3) kOnne wegen der dort 

unterschiedlichen Behandlungsbedingungen und der hOheren 

Gesarntverstreckung einen Schrurnpfvorteil der 

7 %/7 %-Variante nicht nahelegen. 

Auch die Gegenstnde der unabhàngigen ProduktansprQche 

des Hauptantrages sowie des I. und des II. Hilfsantrages 

seien neu und erfinderisch; insbesondere sei in (2) die 

jeweilige Parameterkornbination nicht of fenbart oder 

nahegelegt, was u. a. aus den urn mehrere GrOienordnungen 

unterschiedlichen Belastungen in den Errnudungstests 

hervorgehe (patentgemäf 10,8 MC (Megacyclen), gegenQber 

nur 319 kC (= 0,319 MC) im in Tabelle I von (2) 

referierten Flex Fatigue Test). 

Die Argurnente der Beschwerdegegneriflflefl lassen sich, wie 

folgt, zusarnmenfassen: 

Der Gegenstand des Verfahrensanspruchs 1 nach Hauptantrag 

liege aufgrund der aus (1), Tabelle I, Beispiele 1, 5 und 

9, ableitbaren vorteilhaften Schrurnpfwerte der 

usQ %-Variante" und der aus (3), Seite 6, Figur 5 (c), 

hervorgehenden schrurnpfreduzierendefl Wirkung einer 

hOheren Verstr 9ckungsrate ebenso nahe wie der Gegenstand 

1562.D 	 . . .1... 
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des Produktanspruchs 2, zumal aus (3), Seite 6, rechte 

Spalte, unten, schon Korde mit einem Schrumpf von nur 

1,7 % bekannt gewesen seien. Im Ubrigen sei die Patent-

fãhigkeit eines nur auf wUnschenswerte Eigenschaften 

abgestellten Produktanspruchs aus prinzipiellen GrUnden 

zweifelhaft. Der in Beispiel 3 des Streitpatentes 

angegebene Schrumpfwert von 0,8 % - gem&g eigener Angabe 

der BeschwerdefUhrerin an einer aus einem Vulkanisat 

herauspraparierten Probe gemessen - sei mit den Werten in 

Tabelle 1 von (1) nicht vergleichbar, die - wie aus 

mehreren Textstellen in (1) hervorgehe - vor der Weiter-

verarbeitung des Kords gemessen worden seien; denn die 

Temperaturbelastung beim Kalandrieren eines Kordgewebes 

und beim Vulkanisieren müsse in einer Gu.mmimischung zu 

einer weiteren Schruinpfverminderung fQhren. Das Vorliegen 

eines durch die patentgemaJe 11 0 %-Variante" verbesserten 

Schrurnpfwertes sei daher nicht glaubhaft. Ferner sei es 

unbewiesen, dais der in Anspruch 2 genannte Wert der 

bleibenden Verdehnung durch das patentgemafe Verfahren 

uberhaupt erreicht werde. 

VIII. Die BeschwerdefQhrerin beantragt die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und. die Aufrechterhaltung des 

Patents auf der Grundlage d.er in der mUndlichen 

Verhandlung eingegangenen Anträge (Hauptantrag, I. oder 

II. Hilfsantrag) 

Die Beschwerdegegnerinnen beantragen, die Beschwerde 

zurUckzuweisen. 

Ent scheidungsgrunde 

1. 	Die Beschwerde ist zu1ssig. 

1562.D 	 . . .1... 
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Artikel 123 (2) und (3) EPU 

Soweit die unabhangigen Anspruche 1 und 2 des Haupt-

antrags, Anspruch 1 des I. Hilfsantrags und der einzige 

Anspruch des II. Hilfsantrags gegenuber den ent-

sprechenden AnsprUchen der erteilten Fassung zusátzliche 

Angaben über die Verstreckungstemperatur, die Zwirn-

qualitãt und die Untergrenze des Thermoschruinpfs von 

0,8 % enthalten, stUtzen sie sich auf Beispiel 3 in 

Verbindung mit dem darin angezogenen Beispiel 1 des 

Streitpatents (diesbezuglich gleichlautend mit den 

Erstunterlagen). Da dort alle wesentlichen Merkxnale des 

Patentgegenstandes in Kornbination of fenbart sind, kann 

die GQltigkeit jedes dort genannten Einzelmerkmals für 

die beanspruchte "Erfindung" als ganze abgeleitet werden, 

und die zusätzliche Aufnahrne eines Merkmals aus 

Beispiel 3 oder Beispiel 1 (soweit die Bezugnahrne darauf 

in Beispiel 3 Gultigkeit hat) in einen der unabhängigen 

AnsprUche steht foiglich in Ubereinstimmung mit der 

ursprunglichen Of fenbarung. Dies trif ft auch auf den 

Thermoschruinpfwert von 0,8 % gemS Beispiel 3 zu, dessen 

Aufnahme als untere Grenze des Thermoschrumpfbereichs in 

die unabhängigen Produktanspruche der Antrge somit 

zu1ssig ist. 

Die jeweiligen UnteransprQche enthalten keine sachlich 

relevant en Anderungen. 

Die Antrage erfUllen sornit die Bedingungen von 

Artikel 123 (2) und, da alle neuen Merkrnale einschränkend 

sind, auch die von Artikel 123 (3) EPU. 

Neuheit 

Keine der genannten Entgegenhaltungen of fenbart alle 

Verfahrensbedingungen des Anspruchs 1 nach Hauptantrag. 

Ebensowenig of fenbart ist eine Kornbination särntlicher 

1562 .D 	 .1... 
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Parameter des Anspruchs 2 nach 1-lauptantrages bzw. des 

Anspruchs 1 nach dem I. oder des Anspruchs nach dem 

II. Hilfsantrag; insbesondere ist in keiner der genannten 

Entgegenhaltungen die bleibende Verdehnung of fenbart. (1) 

und (2) nennen auch keinen Schrumpfwert im beanspruchten 

Bereich von 0,8 bis 1,8 %, und:der in (3), Seite 6, 

rechte Spalte, unten, angegebene Schrumpfwert von 1,7 % 

wurde bei einer gegenuber dern Streitpatent urn 10 °C 

niedrigeren Temperatur gemessen und liegt somit auch 

nicht zweifelsfrei in dessen beanspruchtem Bereich. 

pie Beschwerdegegnerinnen, die als Einsprechende dafUr 

die Beweislast tragen, konnten auch nicht Uberzeugend 

nachweisen, dag die jeweiligen Parameterkornbinationen in 

den unabhangigen Produktanspruchen eine zwangs1ufige 

Folge der aus dem Stand der Technik, insbesondere aus 

(2), bekannten Verfahrensbedingungen sind. Ihre 

diesbezuglichen Behauptungen mQssen mangels ausreichender 

Beweismittel ins Leere gehen, und die Neuheit der 

Gegenstande sämtlicher AnsprUche aller Anträge ist daher 

anzuerkennen. 

	

4. 	Erfinderische Tãtigket - Hauptantrag 

	

4.1 	Anspruch 1 

4.1.1 Die Karnrner sieht in Ubereinstimmung mit den Parteien die 

Entgegenhaltung (1) als bezuglich der Merkmale des 

Verfahrensanspruchs nächstliegenden Stand der Tecliriik an. 

Wie das Streitpatent. zielt auch (1) auf einen Kord aus 

Polyester (Polyethylenterephthalat) ab, der sich zum 

Einsatz als Verstrkungsmateria1 in Gurnrniartikeln, wie 

Fahrzeugreif en, eignet und der insbesondere einen 

geringen Thermoschrurnpf aufweist (Spalte 1, Zeilen 39 bis 

45). Die geringsten Schrumpfwerte, die den in Tabelle I 

in Spalten 3 und 4 referierten Beispielen entnommen 

1562.D 	 . . .1... 
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werden kOnneri, treten bei den Beispielen 1, 5 und 9 auf, 

die sich yon den vergleichbaren Beispielen 2 - 4, 6 - 8 

und 10 - 12 jeweils nur dadurch unterscheiden, daf, das 

Verstrecken und Entspannen jeweils urn den gleichen Betrag 

von 4 % erfolgte; d. h. es handelt sich urn sogenannte 

11 0 %-Varianten", deren resultierende Langenanderung 

(Endverstreckung) etwa null ist. Dabei ist - wegen seiner 

der patentgemáien Verstreckungstemperatur von 240 00  am 

nchsten komrnenden verstreckungstemperatur von 460 OF 

(238 °C) - Beispiel 9 dem Gegenstand des vorliegenden 

Anspruchs 1 am àhnlichsten. 

Im Vergleich dazu ist das Verfahren des Anspruchs 1 nach 

Hauptantrages ebenfalls eine 11 0 %-Variante", wobei 

allerdings ein Verstrecken und Entspannen urn jeweils 7 % 

stattfindet. 

Dieser Zahienwert ist in (1) weder für das Verstrecken, 

noch für das Entspannen genannt, wenn auch Verstreckungs-

werte bis 10 % of fenbart sind; der einzig konkret 

of fenbarte Entspannungswert sind die 4 % in alien 

Beispielen der Tabelle I; auEerdem ist in (1) Spalte 1, 

Zeilen 65 bis 67 noch eine Endverstreckung ( " total 

strech") des Kords zwischen 0 und 8 % angegeben. 

Subjektive kufgabe der "Erfindung" gegenuber (1) war die 

Entwicklung eines Verfahrens zur Behandlung von 

Polyesterkorden, das eine signifikante Verringerung von 

deren Thermoschrurnpf Qber das aus (1) bekannte Maf, hinaus 

errnOglicht. 

4.1.2 Aus den der Kammer zur VerfUgung stehenden Informationen 

kann die tatschliche Löaung der oben definierten 

øubjektiven Aufgabe nicht abgeleitet werden. 

1562.D 	 . . .1... 
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Zwar gibt Beispiel 3 des Streitpatents einen Therrno-

schrumpfwert von 0,8 % an; dieser Wert wurde aber laut 

Aussage der BeschwerdefQhrerin an aus einem Vulkanisat 

herauspraparierten Proben gemessen und ist somit nicht 

direkt mit den in (1), Tabelie I angegebenen Schrumpf-

werten vergieichbar, die nach Uberzeugung der Kamrner an 

Korden gemessen wurden, die weder aus kalandriertem 

Kordgewebe, noch aus einem Vulkanisat stamrnen, sondern 

direkt nach dem Verstrecken/Entspannen der Schrumpf-

rnessung unterzogen wurden. 

Hierfür sprechen folgende Umstande: 

Im ganzen Dokument (1) findet sich kein Hinweis 

auf eine Schruxnpfmessung von áus einem Vulkanisat 

herauspraparierten Korden; 

aus alien Anspruchen, insbesondere auch dem auf 

einen Reif en gerichteten Anspruch 6, geht kiar 

hervor, dag der dort angegebene .Schrumpfwert von 

nicht rnehr als 5 % sich auf das Garn (yarn) 

bezieht, aus dem der Kord gebildet wird; 

aus Spalte 3, Zeilen 4 bis 14 geht hervor, daS der 

dort angegebene Schrumpfwert von 2,0 % direkt nach 

der Verstreckungs-/Entspannungs--Behandlung des 

Kords an ihm gemessen wurde ("The cord processed 

in this manner (Verstrecken/Entspannen) had a 

and cord shrinkage was 2.0  percent.") 

Obwohl wegen des Fehiens einer Angabe Uber das in den 

Beispielen der Tabelle I angewandte Schrurnpfmei3verfahren 

nicht mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden 

kann, daS dort, wie von der BeschwerdefUhrerin behauptet, 

aus einem Vulkanisat herauspraparierte Korde geprUft 

wurden, kann - wie obige Analyse zeigt - doch mit sehr 

groIer Wahrscheinlichkeit angenomrnen werden, dag die 
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Schrumpfwerte in Tabelle I ebenso wie in Spalte 3, 

Zeilen 4 bis 14 direkt nach der Verstreckungs-/Ent-

spannungs-Behandlung und vor einer eventuellen Weiter-

verarbeitung der Korde zu kalandrierten Kordgeweben und 

deren weiterer Einarbeitung in Vulkanisate stattgefunden 

hat. 

Diese hohe Wahrscheinlichkeit genQgt den Erfordernissen 

der Tatsachenerrnittlung, die für die Bewertung von Fakten 

bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer 

Thtigkeit gelten (siehe T 270/90 "Polyphenylenether-

zusarnmensetzungen/ASAHI" AB1. EPA 1993, 725) 

Ein direkter Vergleich von Kord-Schruxnpfwerten 

unrnittelbar nach dem Verstrecken/Entspannen einerseits 

und nach einer zustz1ichen Kalandrier- und Vulkanisier-

behandlung ist aber nicht moglich, da der Kord wegen der 

beim Kalandrieren und Vulkanisieren auftretenden 

therinischen Belastung weiter schrumpft, wie auch in der 

Streitpatentschrift selbst, Spalte 2, Zeilen 41 bis 44, 

erwàhnt. Dieses Problem wird auch in (2), Seite 1, linke 

Spalte, Zeilen 23 bis 26 im Zusainmenhang mit der 

Vulkanisation von Keilriemen angesprochen. 

Aus all dern folgt, dag der patentgemAS angestrebte 

Schrumpf von 0,8 % bis 1,8 %, gemessen an einer aus einem 

Vulkanisat herauspraparierten Probe, gegenUbér den in (1) 

offenbarten Werten, insbesondere den 2,0 % bzw. 2.9 % 

Schrwnpf gemag Beispielen 1 und 9 in Tabelle I, kaurn als 

irgendeine objektiv existierende und mit grOfter 

Wahrscheinlichkeit nicht als signifikante Verbesserung 

angesehen werden karin. 

Demgemdg kann als obj.ktive kilt gab. des Streitpatents, 

die aufgrund des in Beispiel 3 gezeigten Schrumpf-

resultats als gelost anzuerkennen ist, nur die 
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Entwicklung eines weiteren, alternativen Verfahrens zur 

Herstellung von schrumpfarmen Polyesterkorden mit 

vergleichbaren Schrumpfwerten gelten. 

4.1.3 Wie schon in Punkt 4.1.1 er1utert, war aus (1), 

Tabelle I, die Vorteilhaftigkeit einer 11 0 %-Variante" der 

Kordnachbehandlung bezuglich des Schrumpf s für den 

Fachmann klar entnehntbar. Da weiters aus (3), Seite 6, 

Figur 5 c) der gUnstige Einflug einer hohen 

Verstreckungsrate (geringster Schrumpf von < 2 % bei 10 % 

Erstverstreckung und einer geringen, nahe bei der 
110 %-Variante" liegenden Endverstreckung von 1 oder 2 %) 

bekannt war, konnte der Facbniann davon ausgehen, daS eine 

Realisierung einer "0 %-Variante" unter Anwendung einer 

hOheren Erstverstreckung bezUglich der erreichbaren 

Schrurnpfreduktion chancenreich sein wUrde, wenngleich aus 

(1), Tabelle I (Beispiele 4, 8, 12) hOhere Verstreckungs- 

raten bei entsprechend höherer Endverstreckuug einen 

deutlich hOheren Schrumpf verursachten. 

Dag auch die Verstreckungs-/Entspannungstemperaturen für 

den Schrurnpf Bedeutung haben, konnte der Fachmann aus 

Tabelle I von (1) ebenfalls entnehrnen, wobei die 

Beispiele 1 und 9 mit hOherer Verstreckungs- als 

Entspannungstemperatur deutlich niedrigere Schrumpfwerte 

erreichen als die Beispiele 5 und 13, wo dies uxngekehrt 

ist. Allerdings kanri einem Vergleich des Beispiels 1 

(440 OF Verstreckungstemperatur) mit dem Beispiel 9 

(460 OF Verstreckungstemperatur) in Tabelle 1 bezUglich 

des Schruxnpfs eher ein Vorteil der niedrigeren 

Verstreckungstemperatur als das Umgekehrte entnommen 

werden. 

Im Streitpatent wird nun die in (1) bezuglich des 

Schrumpfs bevorzugte 11 0 %-Variante" mit einer dort 

bevorzugten niedrigeren Entspannungtemperatur und mit 

einer dort nicht als bevorzugt erkennbaren etwas hOheren 
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verstreckungstemperatur von 240 °C kornbiniert. Eine 

soiche Verfahrensvariante liegt aber, solange blofS 

vergleichbare Ergebnisse angestrebt werden, im Rahinen 

Ublichen fachmànnischen Handeins; Vorraussetzung für die 

Anerkennung einer erfinderischen Ttigkeit ware die 

Glaubhaftrnachung eines Uberraschenden technischen 

Effekts. 

Wie oben ausgefQhrt, kann der in einzigen noch 

anspruchsgemaIen Beispiel 3 des Streitpatents an 

Vulkanisaten erreichte Schrumpfwert von 0,8 % nicht als 

ein soicher Effekt anerkannt werden. Da andere Indizien 

fehien, kann nicht auf das Vorliegen einer erfinderischen 

Tatigkeit erkannt werden. 

4.2 	Anspruch 2 

Im Hinblick auf die Schrurnpfangabe von 1,7 % der 

"Type 125 TERYLENE tyre cords" in (3), Seite 6, rechte 

Spalte, wird (3) für den Produktanspruch als nächst.r 

Stand der Techxiik angesehen. 

Zum zweiten Parameter in diesem Anspruch, der "bleibenden 

Verdehnung", fehit in (3) jede Angabe. Da dieses Merkmal 

jedoch von der BeschwerdefQhrerin bezuglich seiner 

technischen Bedeutung irn Vergleich zum Stand der Technik 

weder in der Streitpatentschrift noch in Einspruchs- oder 

Beschwerdeverfahren konkret erlãutert wurde, mug es bei 

der Beurteilung der zu lOsenden technischen Aufgabe und 

der erfinderischen Tatigkeit unberQcksichtigt bleiben. 

Das weitere Merkmal des Arispruchs 2 Uhersteilbar  riach 

Anspruch 1" hat nur einschrankenden Charakter, insofern 

es soiche Korde aussch1ieft, die nicht nach Anspruch 1 

hersteilbar sind; es kann jedoch als "product by 

process"-Merklflal darüber hinaus nichts zur Erfindung 

beitragen. 
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Die dern Anspruch 2 zugrundeliegende techxiische Aufgabe 

kann somit nur in der Entwicklung eines Reifenkordes mit 

einem Thermoschrumpf im Bereich 11 0,8 - 1,8 %, gemessen 

bei 160 °C in Luft" gesehen werden. 

Wie schon bei der Beurteilung der erfinderischen 

Tãtigkeit des Verfahrensanspruchs 1 gegenUber der 

Entgegenhaltung (1) ausgefUhrt, kann ein soicher mit dem 

Stand der Technik lediglich vergleichbarer Schrumpfwert 

eine erfinderische Tãtigkeit nicht begrunden. Dieselbe 

Beurteilung ist auch hier gegenUber (3) gultig. Der dort 

genannte Schrumpfwert von 1,7 % wurde zwar bei 150 °C, 

somit bei einer urn 10 °C niedrigeren Temperatur als im 

Streitpatent gernessen, doch wurden auch in (3) die 

Schrumpfwerte aller Wahrscheinlichkeit nach unmittelbar 

nach dem Verstrecken/Entspannen bestimmt (siehe 

Verfahrensbeschreibung "Multi-stage Setting" auf Seiten 4 

bis 6), und der 1,7 %-Wert mug sich daher nach dem 

Kalandrieren und Vulkanisieren noch verringern. Es ist 

somit augerst wahrscheinlich, dag der verstreckte und 

entspannte "Type 125 TERYLENE" Kord, der in (3) 

beschrieben ist, die Schrumpfbedingungen des vorliegend.en 

Anspruchs 2 zurnindest annhernd erfQllt. 

Da der einzige relevante Parameter des Anspruchs 2 sich 

somit Von der Offenbarung in (3) nur wenig unterscheidet, 

kann er eine erfinderische Tatigkeit nicht begrunden, da 

eine bestenfalls unbedeutende Schrumpfreduktion nur als 

Ergebnis einer routinemai,igen Optimierung der oben 

besprochenen EinfluJ,faktoren betrachtet werden kOnnte. 

Der Hauptantrag kann somit keinen Erfolg haben. 

5. 	Erfinderische Tãtigkeit - I. Hilfsantrag 

Da sich Anspruch 1 dieses Antrags bis auf die hier nicht 

in Frage kommende Bezugnabme auf eine "Herstellbarkeit 
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nach Anspruch 1" nicht von Anspruch 2 des Hauptantrages 

unterscheidet, gilt bezQglich der erfinderischen 

Tatigkeit das dort Ausgeführte, mit dern Ergebnis, daft 

auch dieser Antrag nicht gewahrbar ist. 

6. 	Erfinderische Tatigkeit - II. Hilfsantrag 

Die gegenQber dern I. Hilfsantrag zusãtzliche 

Kennzeichnung des Kordes berUhrt die Beurteilung der 

erfinderischen Tatigkeit nicht: die Titer- und Zwirnwerte 

haben keinen dargelegten oder sonst für die Kammer 

erkerinbaren Einflug auf die Losung der bestehenden 

Aufgabe, die die gleiche ist wie bei den zuvor 

besprochenen Antrãgen; denn das unter Punkt 4.2 zur 

bleibenden Verdehnung Gesagte gilt entsprechend für das 

hier hinzukornrnende Merkmal "Reikraftverlust < 20 %". 

Daher erfüllt auch der II. Hilfsantrag nicht die 

Kriterien für das Vorliegen einer erfinderische Ttigkeit 

und ist ebenfalls nicht gewahrbar. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der GeschftsSte11enbeamte: 
	 Der Vorsitzende: 

E . Grrna.yer 
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